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B I N D E R F L E X  K 230
Spezial-Kunstharz-Kaltleim für die Faltschachtelindustrie und Buchbinderei

BINDERFLEX K 230 wurde entwickelt zum Kleben von Faltschachteln und Materialien mit schwierigen 
Oberflächen.
Der Klebstoff hat sich auch in der Buchbinderei bestens für alle Arbeiten bewährt bei denen mit herkömmlichen 
Klebstoffen keine ausreichende Haftung erzielt wird. 

Basis: Copolymer

Technische Viskosität: Brookfield  ca. 2.000 mPas (bei 20°C)
Daten: Festkörper: ca. 54 %

Dichte: ca. 1,05 g/ccm (bei 20°C)
pH-Wert: ca. 4,5

Verarbeitungs-
hinweise:

Reinigung:

Lagerung:

Gefahrenklasse:

Kennzeichnung:

Aussehen des Klebstofffilmes:  weiß

Mit allen üblichen Auftragssystemen, z. B. Rad, Walze oder
Düse verarbeitbar.

Maschinen und Geräte nach Gebrauch mit kaltem oder
warmem Wasser / Reiniger reinigen.

In verschlossenen Originalgebinden trocken und
kühl (15 - 25 C) 12 Monate lagerfähig.
Vor Frost schützen!

Nach VbF: Keine

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
GHS07 – Skin Sens. 1 H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 

Weitere Hinweise zum Umgang, Transport und Entsorgung sind dem
Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Datum  letzter Bearbeitung: 01.02.2018



Hinweise in eigener Sache

Das Kleben gewinnt als eine der rationellsten Verbindungstechniken ständig an 
Bedeutung und erobert sich neue Anwendungsgebiete. Gleichzeitig nimmt die 
Zahl der Werkstoffe, die es zu verbinden gilt, in einem rasantem Tempo zu. Neue 
Verfahren und Geräte zur Verarbeitung der Klebstoffe werden entwickelt.

Unsere Empfehlungen können allerdings nicht alle Parameter abdecken, die in 
dem jeweiligen Anwendungsfall zu berücksichtigen sind und sind insofern 
unverbindlich.

Neukunden weisen wir daher auf die Notwendigkeit hin, die von uns 
vorgestellten Klebstoffe an Originalteilen unter Betriebsbedingungen auf Ihre 
Einsatzmöglichkeit zu prüfen. Hergestellte Klebungen müssen anschließend den 
tatsächlich auftretenden Bedingungen ausgesetzt und beurteilt werden. Diese 
Prüfung ist unerläßlich.

Unsere Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf den Ergebnissen in der Praxis 
und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der neuesten BGH-
Rechtssprechung. Aus diesen Angaben wie aus der Inanspruchnahme unseres 
kostenlos zur Verfügung gestellten technischen Beratungsdienst kann keine 
Verbindlichkeit abgeleitet werden.
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* ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

ꞏ 1.1 Produktidentifikator
ꞏ Handelsname: BINDERFLEX K 230

ꞏ UFI: R7NK-6141-T00A-0RFV
ꞏ 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ꞏ Verwendung des Stoffes / des Gemisches
Dispersionsleim
Klebstoff

ꞏ Verwendungen, von denen abgeraten wird Nur für gewerbliche Anwender.
ꞏ 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

ꞏ Hersteller/Lieferant:
SPRINTIS Schenk GmbH & Co KG [G]
Ludwig-Weis-Str. 11
97082 Würzburg
Tel.: +49 (0)931 40 41 6-0
Fax: +49 (0)931 40 41 6-100
E-Mail: info@sprintis.de

ꞏ Datenblatt ausstellender Bereich:
Dieter Kuhn
Tel.: +49 (0)931 40 41 6-275
E-Mail: klebstoffe@sprintis.de

ꞏ Auskunftgebender Bereich:
Abteilung Klebstoffe
Tel.: +49 (0)931 40 41 6-275
Fax: +49 (0)931 40 41 6-100
E-Mail: klebstoffe@sprintis.de

ꞏ 1.4 Notrufnummer:
Deutsche 24h Notrufnummer:
+49 (0) 228 19240
Österreichische Notrufnummer:
+43 (1) 4064343

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren
ꞏ 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

ꞏ Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHS07

Skin Sens. 1 H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
ꞏ 2.2 Kennzeichnungselemente

ꞏ Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
ꞏ Gefahrenpiktogramme

GHS07

ꞏ Signalwort Achtung
ꞏ Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
CIT-MIT-Gemisch 3:1

ꞏ Gefahrenhinweise
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

(Fortsetzung auf Seite 2)
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ꞏ Sicherheitshinweise
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe tragen.
P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.
P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P501 Inhalt / Behälter einer anerkannten Abfallbeseitigung / Verwertung in Übereinstimmung

mit den nationalen Vorschriften zuführen.
ꞏ 2.3 Sonstige Gefahren

ꞏ Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
ꞏ PBT: Nicht anwendbar
ꞏ vPvB: Nicht anwendbar

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
ꞏ 3.2 Gemische

ꞏ Beschreibung:
wässrige Polymerdispersion
Ethylenvinylacetat-Copolymer (EVA)
Vinylharz

ꞏ Gefährliche Inhaltsstoffe:
CAS: 2634-33-5
EINECS: 220-120-9
Registrierungsnummer: 01-
2120761540-60

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on
Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400; Acute
Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1,
H317
Spezifische Konzentrationsgrenze:

Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,05 %

≥0,1-<0,25%

CAS: 52-51-7
EINECS: 200-143-0
Registrierungsnummer: 01-
2119980938-15

2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol
Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400
(M=10); Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312;
Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335

<0,025%

CAS: 55965-84-9
EG-Nummer: 611-341-5

CIT-MIT-Gemisch 3:1
Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H310; Acute
Tox. 2, H330; Skin Corr. 1C, H314; Eye Dam. 1,
H318; Aquatic Acute 1, H400 (M=100); Aquatic
Chronic 1, H410 (M=100); Skin Sens. 1A, H317
Spezifische Konzentrationsgrenzen:

Skin Corr. 1C; H314: C ≥ 0,6 %
Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % ≤ C < 0,6 %
Eye Dam. 1; H318: C ≥ 0,6 %
Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % ≤ C < 0,6 %
Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 %

≥0,0015-<0,0025%

ꞏ SVHC Nicht anwendbar.
ꞏ zusätzl. Hinweise:
Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
ꞏ 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

ꞏ Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen.
ꞏ nach Einatmen:
Reichlich Frischluftzufuhr und sicherheitshalber Arzt aufsuchen.
Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.

ꞏ nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser abwaschen.
ꞏ nach Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit fließendem Wasser spülen.
ꞏ nach Verschlucken: Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

ꞏ 4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
Allergische Erscheinungen

(Fortsetzung auf Seite 3)
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ꞏ 4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
ꞏ 5.1 Löschmittel

ꞏ Geeignete Löschmittel:
CO2, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit Wassersprühstrahl oder
alkoholbeständigem Schaum bekämpfen.
Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

ꞏ 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Unter bestimmten Brandbedingungen sind Spuren anderer giftiger Stoffe nicht auszuschließen.

ꞏ 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung
ꞏ Besondere Schutzausrüstung: Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
ꞏ 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen
anzuwendende Verfahren
Persönliche Schutzkleidung tragen.

ꞏ 6.2 Umweltschutzmaßnahmen: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
ꞏ 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.
Mechanisch aufnehmen.
Für ausreichende Lüftung sorgen.

ꞏ 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.
Es werden keine gefährlichen Stoffe freigesetzt.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
ꞏ 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern.
Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
ꞏ Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

ꞏ 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
ꞏ Lagerung:

ꞏ Anforderung an Lagerräume und Behälter: Keine besonderen Anforderungen.
ꞏ Zusammenlagerungshinweise: nicht erforderlich
ꞏ Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Vor Frost schützen.
Behälter dicht geschlossen halten.

ꞏ Lagerklasse: 13
ꞏ Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): - 

ꞏ 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche
Schutzausrüstungen

ꞏ 8.1 Zu überwachende Parameter
ꞏ Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

ꞏ Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:
2634-33-5 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on
MAK vgl.Abschn.IIb und Xc
52-51-7 2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol
MAK vgl.Abschn.IIb und Xc

(Fortsetzung auf Seite 4)
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55965-84-9 CIT-MIT-Gemisch 3:1
MAK Langzeitwert: 0,2E mg/m³

vgl.Abschn.Xc
ꞏ Rechtsvorschriften MAK: MAK- und BAT-Liste

ꞏ Zusätzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen.
ꞏ 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

ꞏ Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

ꞏ Persönliche Schutzausrüstung:
ꞏ Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:
Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.
Verunreinigte Kleidung durch Absaugen reinigen, nicht abblasen oder bürsten.
Gase/Dämpfe/Aerosole nicht einatmen.
Bei der Arbeit nicht essen und trinken.

ꞏ Atemschutz:
Kurzzeitig Filtergerät:
Nur beim Spritzen ohne ausreichende Absaugung (EN 149).
Filter A/P2
Filter P2.
Bei guter Raumbelüftung nicht erforderlich.

ꞏ Handschutz:
undurchlässige Handschuhe (EN 374).
Zur Vermeidung von Hautproblemen ist das Tragen von Handschuhen auf das notwendige Maß zu
reduzieren.
ꞏ Handschuhmaterial Handschuhe aus Kunststoff.
ꞏ Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

ꞏ Für den Dauerkontakt in Einsatzbereichen ohne erhöhte Verletzungsgefahr (z.B. Labor) sind
Handschuhe aus folgendem Material geeignet:
Handschuhe aus Kunststoff.

ꞏ Für den Dauerkontakt sind Handschuhe aus folgenden Materialien geeignet:
Handschuhe aus Kunststoff.

ꞏ Augenschutz: nicht erforderlich.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
ꞏ 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

ꞏ Allgemeine Angaben
ꞏ Aussehen:

ꞏ Form: flüssig
ꞏ Farbe: weiß

ꞏ Geruch: charakteristisch
ꞏ Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.

ꞏ pH-Wert bei 20 °C: 4,5
ꞏ Zustandsänderung

ꞏ Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt
ꞏ Siedebeginn und Siedebereich: 100 °C

ꞏ Flammpunkt: Nicht anwendbar
ꞏ Entzündbarkeit (fest, gasförmig): Der Stoff ist nicht entzündlich.
ꞏ Zündtemperatur: 385 °C

ꞏ Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.
(Fortsetzung auf Seite 5)
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ꞏ Selbstentzündungstemperatur: Das Produkt ist nicht selbstentzündlich.
ꞏ Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich.
ꞏ Explosionsgrenzen:

untere: 1,1 Vol %
obere: 13,4 Vol %

ꞏ Dampfdruck bei 20 °C: 111 hPa
ꞏ Dichte bei 20 °C: 1,05 g/cm³

ꞏ Relative Dichte Nicht bestimmt.
ꞏ Dampfdichte Nicht anwendbar.
ꞏ Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht anwendbar.

ꞏ Löslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: vollständig mischbar

ꞏ Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser: Nicht bestimmt.
ꞏ Viskosität:

dynamisch bei 20 °C: 2.000 mPas
kinematisch: Nicht anwendbar.

ꞏ Lösemittelgehalt:
Organische Lösemittel: 0,0 %

ꞏ Festkörpergehalt: 54,0 %
ꞏ 9.2 Sonstige Angaben

ꞏ VOC - Flüchtige organische Bestandteile
ꞏ Europäische Union 0,01 %
ꞏ Schweiz / Suisse / Switzerland 0,00 %
ꞏ USA (ohne Wasser und ausgenommene
Substanzen) 0,1 g/l / 0,00 lb/gal

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
ꞏ 10.1 Reaktivität Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
ꞏ 10.2 Chemische Stabilität

ꞏ Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

ꞏ 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.
ꞏ 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
ꞏ 10.5 Unverträgliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
ꞏ 10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte: Essigsäure

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
ꞏ 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

ꞏ Akute Toxizität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
ꞏ Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

2634-33-5 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on
Oral LD50 oral 675 mg/kg (Ratte)
Dermal LD50 dermal 4.115 mg/kg (Ratte)
52-51-7 2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol
Oral LD50 oral 305 mg/kg (Ratte)
Dermal LD50 dermal 2.200 mg/kg (Ratte)
Inhalativ LC50 / 4 h mg/l (Ratte)

(Fortsetzung auf Seite 6)
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55965-84-9 CIT-MIT-Gemisch 3:1
Oral LD50 oral 67 mg/kg (Ratte)

ꞏ Primäre Reizwirkung:
ꞏ Ätz-/Reizwirkung auf die Haut
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

ꞏ Schwere Augenschädigung/-reizung
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

ꞏ Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

ꞏ Zusätzliche toxikologische Hinweise:
ꞏ CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende
Wirkung)
ꞏ Keimzell-Mutagenität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
ꞏ Karzinogenität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
ꞏ Reproduktionstoxizität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

ꞏ Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

ꞏ Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

ꞏ Aspirationsgefahr Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
ꞏ 12.1 Toxizität

ꞏ Aquatische Toxizität:
2634-33-5 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on
LC50 / 96 h 2,2 mg/l (Blauer Sonnenbarsch)

1,6 mg/l (Regenbogenforelle)
EC50 / 48 h 2,94 mg/l (großer Wasserfloh)
EC50 / 16 h 0,4 mg/l (pseudomonas putida)
EC50 / 3 h 13 mg/l (Belebtschlamm)
EC0 1 mg/l (großer Wasserfloh)
EC50 0,055 mg/l (grüne Mikroalge)
EC50 / 72 h 0,11 mg/l (Süßwasseralge)
NOEC 0,092 mg/l (Gruenalgen)

1,2 mg/l (großer Wasserfloh)
0,21 mg/l (Regenbogenforelle)

52-51-7 2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol
LC50 / 96 h (dynamisch) 35,7 mg/l (Blauer Sonnenbarsch)

3 mg/l (Regenbogenforelle)
EC50 / 48 h (statisch) 1,4 mg/l (großer Wasserfloh)
EC50 / 3 h 43 mg/l (Belebtschlamm)
EC50 6,9 mg/l (großer Wasserfloh)
EC50 / 72 h 0,37 mg/l (grüne Mikroalge)
NOEC 0,27 mg/l (großer Wasserfloh)

21,5 mg/l (Regenbogenforelle)
0,1 mg/l (grüne Mikroalge)

55965-84-9 CIT-MIT-Gemisch 3:1
LC50 / 96 h 0,32 mg/l (Blauer Sonnenbarsch)

0,22 mg/l (Regenbogenforelle)
EC50 / 48 h 0,12 mg/l (großer Wasserfloh)

(Fortsetzung auf Seite 7)
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EC50 / 3 h 7,92 mg/l (Belebtschlamm)
EC50 0,043 mg/l (n.a.)
EC50 / 72 h 0,048 mg/l (grüne Mikroalge) (SPO12089)
NOEC 0,035 mg/l (großer Wasserfloh)

ꞏ 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
ꞏ 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
ꞏ 12.4 Mobilität im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ꞏ Ökotoxische Wirkungen:
ꞏ Verhalten in Kläranlagen:

55965-84-9 CIT-MIT-Gemisch 3:1
EC20 / 0,5 h 0,97 mg/l (Belebtschlamm)
ꞏ Weitere ökologische Hinweise:

ꞏ Allgemeine Hinweise:
Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend
Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation
gelangen lassen.

ꞏ 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
ꞏ PBT: Nicht anwendbar.
ꞏ vPvB: Nicht anwendbar.

ꞏ 12.6 Andere schädliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
ꞏ 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

ꞏ Empfehlung: Sonderabfallsammler übergeben oder zu Problemstoffsammelstelle bringen.
ꞏ Europäischer Abfallkatalog

08 04 09* Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe
enthalten

15 01 10* Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe
verunreinigt sind

ꞏ Klebstoffe, trocken, feste Masse (ausgehärtet)
Kleinere Mengen können gemeinsam mit Hausmüll entsorgt werden.
Abfallschlüsselnummer 20 01 28: Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze mit Ausnahme
derjenigen, die unter 20 01 27 fallen.

ꞏ Ungereinigte Verpackungen:
ꞏ Empfehlung:
Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.
Die Verpackung kann nach Reinigung wiederverwendet oder stofflich verwertet werden.
Die Verpackung ist nach Maßgabe der Verpackungsverordnung zu entsorgen.
Verpackungen mit ausgehärteten Klebstoffresten können einem Recycling zugeführt werden.
Verpackungen mit ausgehärteten Klebstoffresten können wie Hausmüll behandelt werden.
Verpackungen mit nicht ausgehärteten Klebstoffresten  sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen.

ꞏ Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
ꞏ 14.1 UN-Nummer

ꞏ ADR, ADN, IMDG, IATA entfällt
ꞏ 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

ꞏ ADR entfällt
entfällt

ꞏ ADN, IMDG, IATA entfällt
(Fortsetzung auf Seite 8)
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ꞏ 14.3 Transportgefahrenklassen
ꞏ ADR, ADN, IMDG, IATA

ꞏ Klasse entfällt
ꞏ 14.4 Verpackungsgruppe

ꞏ ADR, IMDG, IATA entfällt
ꞏ 14.5 Umweltgefahren: Nicht anwendbar.
ꞏ 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den
Verwender Nicht anwendbar.

ꞏ 14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II
des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-
Code Nicht anwendbar.
ꞏ UN "Model Regulation": entfällt

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
ꞏ 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften
für den Stoff oder das Gemisch
ꞏ Richtlinie 2012/18/EU

ꞏ Namentlich aufgeführte gefährliche Stoffe - ANHANG I Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
ꞏ VERORDNUNG (EU) 2019/1021 über persistente organische Schadstoffe (POP)

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
ꞏ VERZEICHNIS DER ZULASSUNGSPFLICHTIGEN STOFFE (ANHANG XIV)

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
ꞏ VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
ꞏ Verordnung (EU) Nr. 649/2012 (PIC)

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
ꞏ Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in
Elektro- und Elektronikgeräten – Anhang II

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
ꞏ VERORDNUNG (EU) 2019/1148

ꞏ Anhang I - BESCHRÄNKTE AUSGANGSSTOFFE FÜR EXPLOSIVSTOFFE (Oberer
Konzentrationsgrenzwert für eine Genehmigung nach Artikel 5 Absatz 3)

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
ꞏ Anhang II - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FÜR EXPLOSIVSTOFFE

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
ꞏ Verordnung (EG) Nr. 273/2004 betreffend Drogenausgangsstoffe

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
ꞏ Verordnung (EG) Nr. 111/2005 zur Festlegung von Vorschriften für die Überwachung des
Handels mit Drogenaustauschstoffen zwischen der Gemeinschaft und Drittländern

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

ꞏ Nationale Vorschriften:
ꞏ Wassergefährdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend.
ꞏ Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen
Merkblatt des Fachverbandes Klebstoffindustrie "Dispersionsklebstoffe im Sprühauftrag" vom April
1993

ꞏ 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

(Fortsetzung auf Seite 9)



Seite: 9/9
Sicherheitsdatenblatt

gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31 und (EU) 2015/830
Druckdatum: 21.01.2022 überarbeitet am: 21.01.2022Versionsnummer 34

Handelsname: BINDERFLEX K 230

(Fortsetzung von Seite 8)

54.0

Es gelten alle industriell üblichen Vorkehrungen bezüglich Gesundheitsschutz und sicherer Handhabung.
Die Empfehlungen sind im Rahmen der vorgesehenen Anwendung zu überprüfen und - wo notwendig -
anzuwenden.

ꞏ Relevante Sätze
H301 Giftig bei Verschlucken.
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H310 Lebensgefahr bei Hautkontakt.
H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
H330 Lebensgefahr bei Einatmen.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

ꞏ Abkürzungen und Akronyme:
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning
the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 3: Akute Toxizität – Kategorie 3
Acute Tox. 4: Akute Toxizität – Kategorie 4
Acute Tox. 2: Akute Toxizität – Kategorie 2
Skin Corr. 1C: Hautreizende/-ätzende Wirkung – Kategorie 1C
Skin Irrit. 2: Hautreizende/-ätzende Wirkung – Kategorie 2
Eye Dam. 1: Schwere Augenschädigung/Augenreizung – Kategorie 1
Skin Sens. 1: Sensibilisierung der Haut – Kategorie 1
Skin Sens. 1A: Sensibilisierung der Haut – Kategorie 1A
STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition) – Kategorie 3
Aquatic Acute 1: Gewässergefährdend - akut gewässergefährdend – Kategorie 1
Aquatic Chronic 1: Gewässergefährdend - langfristig gewässergefährdend – Kategorie 1

ꞏ * Daten gegenüber der Vorversion geändert   




